
worden, Verhaltensweisen junger Menschen wirksam 
zu beeinflussen und ihre gesellschaftliche Aktivität zu 
entwickeln./3/
Der Leiter der Rechtsabteilung des FDGB-Bundesvor- 
standes, K r a n k e ,  charakterisierte die Verantwortung 
der Gewerkschaften für die sozialistische Erziehung der 
Jugend, die in enger, kameradschaftlicher Zusammen
arbeit mit der FDJ wahrgenommen werden müsse, als 
Klassenpflicht und wichtigen Bestandteil des Gewerk
schaftslebens. Dieses Zusammenwirken sei vor allem 
bei der Förderung der beruflichen und gesellschaft
lichen Aktivitäten der Jugendlichen im sozialistischen 
Wettbewerb sowie bei der konsequenten Durchsetzung 
der „Ordnung über die gewerkschaftlichen Aufgaben 
bei der Vorbeugung, Bekämpfung und Verhütung von 
Straftaten, bei der Erziehung kriminell Gefährdeter, 
der Erziehung von auf Bewährung Verurteilten sowie 
der Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesell
schaftliche Leben“ (Beschluß des Sekretariats des 
FDGB-Bundesvorstandes vom 10. März 1969) erforder
lich. Kranke bezeichnete das Zusammenwirken beider 
gesellschaftlicher Organisationen insbesondere dann als 
unerläßlich, wenn ein kriminell gefährdeter Jugend
licher in einem Kollektiv von Erwachsenen arbeitet. 
Mit Erfordernissen und Ergebnissen des Zusammenwir
kens zentraler staatlicher Organe zur Verhinderung 
bzw. Überwindung des Zurückbleibens einzelner Ju
gendlicher in ihrer Persönlichkeitsentwicklung befaßte 
sich der Leiter des Sektors Jugendhilfe im Ministerium 
für Volksbildung, Oberstudienrat F u n k e .  Er berich
tete über Maßnahmen, die dazu dienen sollen, gefährde
ten Jugendlichen, deren positive Entwicklung im Eltern
haus nicht gewährleistet ist, durch sorgfältige Ausbil
dung, Erziehung und Betreuung in geeigneten Betrieben 
mit Lehrlingswohnheimen eine gesicherte berufliche 
Perspektive zu geben. Dies werde zugleich zu einer 
wirksamen Verhütung und Bekämpfung von Jugend
gefährdung und Jugendkriminalität beitragen. 
Wertvolle Erfahrungen und Überlegungen wurden in 
der Diskussion auch zur rechtserzieherischen und 
rechtspropagandistischen Arbeit unter der Jugend un
terbreitet. Dabei wurde sichtbar, daß Rechtserziehung 
nur dann wirksam ist, wenn die zuständigen staatlichen 
Organe und gesellschaftlichen Organisationen unter 
strikter Wahrung ihrer Eigenverantwortung alle not
wendigen Maßnahmen koordinieren.
Direktor Dr. H o r n  (BG Frankfurt/Oder) wies darauf 
hin, daß es den Justizorganen schon von der Zeit her 
nicht möglich sein werde, in den verschiedensten Kol
lektiven regelmäßig rechtspropagandistische Aufgaben 
zu übernehmen. Deshalb müßten sie sich darauf kon
zentrieren, Pädagogen und andere Erzieher sowie 
Funktionäre der FDJ für diese Aufgabe zu befähigen. 
Diesen Gedanken-unterstrich Präsident Dr. T o e p l i t z  
mit dem Hinweis, daß nach dem Beschluß des Polit
büros zur Rechtserläuterung jeder, der für die Erzie
hung von Menschen verantwortlich ist, sich auch um die 
Rechtserziehung kümmern muß. Den Justizorganen 
seien zwar besondere Aufgaben bei der Rechtserläute
rung übertragen, keineswegs aber die alleinige Verant
wortung dafür.
Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion standen Pro
bleme der rationellen und wirksamen Gestaltung der 
Verfahren gegen jugendliche Straftäter.
Unter Bezugnahme auf die vielfältigen Aktivitäten von 
FDJ-Kollektiven bei der Erziehung zurückgebliebener 
Jugendlicher wies Direktor Dr. H u g o t (Stadtgericht 
Berlin) nachdrücklich darauf hin, daß die Justizorgane 
für die Einbeziehung von Vertretern aus Schüler-, Lehr-
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lings- und anderen Jugendkollektiven im Verfahren 
verantwortlich seien.M/ Direktor K u b a s c h (BG 
Erfurt) legte ergänzend dar, daß die Gerichte auch die 
erzieherischen Möglichkeiten der GST und der Sport
gemeinschaften stärker nutzen sollten./5/
Auf die Bedeutung entwicklungsbedingter Besonder
heiten eines Jugendlichen für die Schuldbewertung im 
Strafverfahren ging Richterin Dr. A m b o ß  (Oberstes 
Gericht) ein. Anhand von Beispielen erläuterte sie aus
führlich die richtige Handhabung des § 65 Abs. 3 
StGB./6/ Ihre Ausführungen wurden durch Richter 
P a s 1 e r (Oberstes Gericht) ergänzt, der sich mit dem 
Einfluß entwicklungsbedingter Besonderheiten Ju
gendlicher auf die Auswahl der Maßnahmen strafrecht
licher Verantwortlichkeit bei Eigentumsdelikten sowie 
auf Entscheidungen über das Vorliegen der Vorausset
zungen für den Widerruf der Verurteilung auf Bewäh
rung (§ 35 Abs. 3 StGB) beschäftigte.
Der Stellvertreter des Generalstaatsanwalts der DDR 
W e n d l a n d  hob hervor, daß die richtige Bestimmung 
des Umfangs der Aufklärung entwicklungsbedingter Be
sonderheiten Jugendlicher große Bedeutung für die 
konsequente Durchsetzung des Beschleunigungsprinzips 
in Jugendstrafsachen (§ 21 Abs. 2 StPO) habe. Unter
suchungsergebnisse der Staatsanwaltschaft ließen er
kennen, daß in Jugendstrafverfahren Fristen nicht mit 
der gleichen Konsequenz eingehalten würden wie in 
Verfahren gegen Erwachsene. Fehlerhafte Auffassun
gen über das Vorliegen entwicklungsbedingter Beson
derheiten, über den notwendigen Umfang ihrer Ermitt
lung und über ihre Prüfung im Verfahren zeigten sich 
z. T. in einer ungerechtfertigten Ausweitung der Ver
fahren. Es müsse Klarheit darüber herrschen, daß An
klage und Urteil keine sozialpädagogischen Erziehungs
programme sind und die Persönlichkeit des Täters im
mer nur auszugsweise widerspiegeln können.
Welche Bedeutung der Aufdeckung unmittelbar wirk
sam gewordener Ursachen und begünstigender Bedin
gungen der Straftat für die Wirksamkeit des Jugend
strafverfahrens und die Kriminalitätsvorbeugung zu
kommt, arbeitete Stellv. Direktor Dr. Z o c h (BG Pots
dam) heraus. Die Gerichte müßten sich auf die wesent
lichen Umstände konzentrieren, die für eine gerechte 
Strafzumessung beachtlich sind und die durch die Ein
leitung wirksamer Maßnahmen auch beseitigt werden 
können. Anhand von Beispielen verdeutlichte Zoch die 
bekannte Tatsache, daß die Ursachen für das Straf
fälligwerden Jugendlicher deliktsspezifisch sind.
Die Gerichte wenden, den konkreten Bedingungen ent
sprechend, unterschiedliche Formen und Methoden an, 
um die Kriminalitätsvorbeugung in Betrieben und 
Wohngebieten zu unterstützen. Stellv. Direktor P r z y -  
p a l i n s k y  (BG Rostock) schilderte, wie die Auswer
tung von Feststellungen aus Strafverfahren (§ 256 
StPO) dazu beitrug, daß die Stadtverordnetenversamm
lung von Rostock u. a. Maßnahmen zur konsequenten 
Einhaltung der Jugendschutzverordnung in Gaststätten, 
Kaufhallen und kulturellen Einrichtungen festlegte und 
zugleich sicherte, daß gegen entsprechende Ordnungs- 
Widrigkeiten konsequent vorgegangen wird. Auch 
Z o c h  berichtete über gemeinsame Anstrengungen des 
Kreisgerichts Königs Wusterhausen, der Ständigen 
Kommission Ordnung und Sicherheit der Stadtverord
netenversammlung und der FDJ-Kreisleitung zur Ver
hinderung von Verstößen gegen Bestimmungen zum 
Schutz der Jugend. So werde z. B. in stärkerem Maße 
als bisher mittels der Gerichtskritik auf die Beseitigung 
derartiger Gesetzesverletzungen eingewirkt.

I4i VgL den Beitrag von Hugot in diesem Heft.
/5/ Vgl. den Beitrag von Kubasch in diesem Heft.
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